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. Einga ng -4J 
Antrag zum Vorgehen gegen skandalöses "Maulkorb-Gutachten" des Bundestags für 
kommunale Mandatsträger 

Hiermit beantragen wir, dass sich der landshuter Stadtrat gegen das skandalöse "Maulkorb
Gutachten" des Bundestages für k,?mmunale Mandatsträger in geeigneter Form wehrt. 

Begründung 

Das Gutachten des wissenschaftlichen Dienstes (siehe Anhang) besagt, dass es den Kommunen 
künftig verboten sein soll, über das Thema Freihandelsabkommen zu reden und die möglichen 
Au.swirkungen im Stadtrat zu erörtern. Zitat aus dem Gutachten: "Weder den Gemeinderäten 
noch den Kreistagen stehen Befassungs- oder Beschlusskompetenzen im Hinblick auf eine 
politische Erörterung oder Bewertung der geplanten Freihandelsabkomme.n zu." 

Anstatt die Bedenken der Mehrheit der Bürger und der Kommunen ernst zu nehmen und endlich 
die Geheimverhandlungen zu beenden, sollen Diskussionen darüber im Keim erstickt werden. 
Dieser beunruhigende Angriff auf die Demokratie und Meinungsfreiheit muss jeden von uns 
alarmieren und uns alle zum Handeln aufrufen . Wir sehen uns darin bestärkt, dass sich das 
sogenannte Freihandelsabkommen mehr und mehr zu einer Freihandelsdiktatur entwickelt. 

Außerdem möge Oberbürgermeister Hans Rampf bei der Bundesregierung über diese 
" Vorgehensweise Protest einlegen. Ebenso möge der Stadtrat den Städtetag und alle Bundestags
abgeordnete aus unserer Region auffordern gegen den Maulkorberlass zu protestieren. 

Ungeachtet der Androhung, dass die Bundesregierung die Kommunen verklagen könnte, wenn 
der Stadtrat das Thema auf die nächste Tagesordnung setzt, beantragen wir dies. 
In einem Schreiben des Bayerischen Städtetags vom 11. August 2014 wird klargestellt, dass es 
den Kommunen erlaubt sei, sich mit dem Thema zu befassen, wenn es einen örtlichen Bezug gibt 
(siehe Anhang) . 

Mit freundlichen Grüßen 

gez. Christine Ackermann Elke März-Granda 



~ MYERISCHER STÄDTETAG 


Auf Dräng~n des B.ayeriSChen Slädlelags fand am 04 .02.2014 in unserer Geschaftsslelle ex 
klus iv rur die bayeflSChe~ k~mmunalen Spjtze~verbande .ein Gesprach mrt hochrangigen 

Versand nur per E-Mail V.ertrelem der EU-KommISSIon. ~tat1 . Dort verSICherten die Reprtlsentanten aus 8rOssel , dass-"...,..,Tel&fon (069) 29 00 87.. 15 
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Auswir1<ungen des Freihandelsabkommen$ EU/USA (TTIP) auf die Kommunen 

- Ihr Mailschreiben vom 05.08.2014

SeKr geehrter Herr Dr. Fendl, 

sehr geehrte Frau Geiger, 


besten Dank für Ihre Information über die Ini1ialive der COP Fraktion im Stadtrat Weißenhom 
zu den Auswif1<.ungen des derzeit zwischen der EU und den USA ausgehandelten freihan
deJsabkommens (TTiP) durch den geplanten .lnvestorenSchutr auf dte Belange der kom
munalen Daseinsvorsorge (insbesondere Wertstoffwirtschaft und Trinkwasserversorgung) 
sowie auf die bt1uerliche Landwirtschaft. 

Wir können Ihnen hierzu mitteilen, dass auen in zahlreichen af)deren Milghedstadten derzefl 
entsprechende·Stadtratsanträge vorgelegt werden. Dort geht es um reine l?rü1auftr;)ge an die 
Verwaltung bis hin.zurra Entwurf 'Von S1adtratsresolvtionen mit dem Hauptziel, durch enlspre; 
chende Einwirkung auf d~ Akteure, unter anderem auch durch entsprechende.Aktivitäten . 
der kommunalen Spitzenvefbande, Gefahren für die kommunale AufgabenerfOUung abzu
wenden. . 

Wir kannen Ihnen hierzu wie ·folgt antworten: 

1. Entwicklung und Jlktu~fle SltuatJon aus Sicht des ßayerlschen Städtetags 

Der Bayerisdle Städtelag hai - gemeinsam mit den anderen bayerischen kommuoa\en Spit~ 
zen verbänden - bereits sehr frühzeitig auf dte Gefahren durch das freihandelsabkommen 
für die gesamte KOfT"II'!'lunale OaseinsYOt"SOf'ge aufmerksam gemacht und die Bayerisdle 
Slaatsreg6erung gebelen, sich in Beron und &Os~ dam, einzuselZen, dass die kommunalen 
Belange, insbesondere das vom Grundgesetz und ·vom Vertrag von lissabon geschützte 
kommunale Selbstverwaltungssech( gewahrt bleiben. Im Anschluss griff audfder Deutsche 
Stadtet3g das Thema auf, es ist nun Gegenstand des KoalitionsYertrags von CDU, CSU und 
SPO. Oie 8ayerische Staatsregierung hat uns UnterstOtzung zugesagt. samUlche v;er Land
tagsfraktionen haben das Thema aufgegriffen und entsprechende Anträge in den Landtag 
e!·ngebrachl . 
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,.Die SIt;dre wenden sich nicht gegen Handelsabkommen. Wir wollen allerdings einen mögli
chen Liber9lisienmgsdruck für6lfentJiche Dienstleistungen, w;e etwa die 6IfenNiche Wasser- . 
versorgung, den Nahverkehr, Abwasser und Abfall, Bildung und Kuhurf(jrderung verhindem . .. 

Bei'einer DiskussionsveranslaJlung von Europaminislerin Dr. Beate Merk und EU
Energiekommissar Gunter Oettinger am 12 ,05.2014 in München (Anla~ 1: Pressemitteilung 
der Slaarskanz)ei,..om t-3.05.2014) sagten die Ministerin und Kommissar Oettinger ausdrück
lich zu, dass sie die Forderung der ~ommunaleri'Spitzenverbände nadl der Herausnahme 
de'r gesamter) kommunalen Daseinsvorsorge aus dem freihandelsabkommen weiter unl~r
stützen wefden. Insbesondere gaben die beiden POlitiker die ausdrückliche Zusage, dass der 
Schutz der gesamten öffentlichen Daseinsvorsorge einschließlich des Trinkwassers ..nicht 
yoemaodelbat" sei . 

Mit Sorge mussten die kommunalen Venreter be i der Veranstaltung am 12. Mai,iedoch zur 
Kenntnis nehmen, dass die Vertreterin der US-Botschaft bei der EU, Frau He~ Bryan, den 
Investitionsscnu1Z als wesenlticl1en Bestandteil des Freihandelsabkommens bewertet. VOll 
kommunaler Seite wurde deullich gemacht, dass ein solcher InvestitionsschulZ Z'A'ischen 
Staaten mit einem funktionierenden , hochentwtckelter:l Rechtssystem ·OberllOssig erscneinen 

. muSs. Andemfalls wäre Zu befürcbten, dass durch dit:!: .Hintertür" des Investitionssd'lutzes 
emeut Gefahren für die kommunale Daseinsvorsorge drohen würden, etwa durch Klagen 
privater Investoren gegen angebliChe Handeishemmnisse im Bereich der kommunalen Da
seinsvorsorge. 018 gehenden Regelungen zum Schulz von Gemeinwohlinteressen dürfen 
auf diese Weise nicht gefährdet oder gar ausgehebeIl werd~n . Ebenso sind aus kommunaler 
Sicht Schiedsgerichte zur Beilegung von Investor-Staat-5lreitigkeiten an Stelle der nationa
len Gerichlsbarkei1 .abzulehnen. 

, 
Daher haben die Präsidenten der b.yerischen kommunalen Spttzenverbände in einem 

gemeinsamen Schreiben vom 30,05,2014 (Anlage 2) an Europaministerin Of. Merk appel

liert, diese wichtigen kommunalen Anliegen weitemin zu unterstützen und diese bei den Ver

handlungen der Staatsregierung in Benin, BrOssel und Washington sowie in der derzeit lau

fenden KonsuMtion der EU-K.ommlssion ü~r Investorenschutz im TTIP mit Nachdruck zu 

vertreten. 


Da~ Thema war auch Gegenstand der Pressekonferenz im Anschluss an dte Voltversamrn

lung des Bayerischen Slädtetags am 9)10. Juli 2014 in Al1ötling . Die entsprechende Pres~ 


semitteilung ist zu Ihrer Kenntnis ebenfal.ls beigefügt (Anlage 3): 


Europaminlstcrin Or. Beate M~rk hat in ihrem Antwortschreiben vom 06.08.2014 (~tage 


4) bestaligl , dass sich die Staatsregierung mit Nachdruck für ein ausge\NOgenes Abkommen 

~insct.ze, da5 berücksIChtige. dass die besl~henden europclischen SChutz.niveaus, wie beim · 

Verbraucherschutz, nicht abgesenkl werden durlen. Oie Staatsregierung halte ein Investiti 

onsschulzsbkonvnen im verh.aftnis zu den USA für nicht erforderlich und habe dies auch im 

Rahmen der derzeit laufenden Konsultation so eingebracht. 


2. Weiteres' Vorgehen 

Derzeit la\.(fen die Verhandlungen weiter . Dte Medien kriüsJeren zu Reent dte mangelnde 
TransParenz und markieren dies· ~aliv als .Gehelmverhandlungen~. Neuesten Berichten 
zufolge k~nn auch nicht definitiv davon ausgegangen ~rden, dass die kommunale Daseins· 
vorsorge tatsächlich von den Verhandlungen auSgenommen wäre. Daher ist weiterhin be
sondere WaChsamkeit angeraten.' 

sollen. Dem Vorwurf von ~GeheVllVe(handlungen- setzlen die Kommissions'!ertreler das An 
gebot entg~en.~ederz.eit tUr ~espräche zur Verfügung zu stehen. 

Wir sind der ~uffas;sung, dass trotz dieser erfreulichen Aussagen aus BrOssel keineswegs 
.Entwarnung fOr die Belange der kommunalen Daseinsvorsorge gegeben werden kann ins
~sonde~e auch desha~b, w.ei.' zu den Kemelementen des Abkommens dte Abschaffung' von 
Zollen, die SChaffun~ einheItlicher Standards und der Gesamlbereich der öffentlichen Be
schaffung gehören. Uber.den lel;ztgenannten 8ereich besteht nach Vo1e vor die Gefahr von 
Ausschreib~ngspfllchten , die sich auch auf bisher ausschreibungsfreie 8ereiche der kommu
nalen Das-elOsvo~rge erslr~cken könnte:n. Insofern beslehl selbst bei eine, expliziten Auf
nahm~ der öffentltehen ~sclnsvors~rge Im Abkommen über eine Mar1c:lzugangsverpftich 
tung d~ Gef~hr, das~ mIttelbar auf dlEt Organisalionsfreiheil der Kommunen in diesen BereH 
chen eingegriffen werden könnte. Dabei würden·'okale Monopole untersagt werden private 
Unternehmen könnten parallel Das·einSVOfSorgeaufgaben mit übernehmen. ' 

Der Deutsche und der Bayerische SUidtetag haben im Zusammenhang mit den Freihandels 
abkommen auch siels Wert darauf gelegt, dass die europäischen Sozial- und Umweltstao
dards gewahn werden. Außerdem wurden die bishefigen Verhandlungen als ..in höchstem 
Maße intransparent" kritisiert. 

Oer Vorstand des 8ayerischen Slädlelags fasste in seiner Sitzung am 04.02.2014 hierzu 
den f~enden .8esch~u&S : . 

..Oer Vorstand·bek~higt seine Auffassung, dass bei den Verhandlungen zum Fre/handelsab
kommen EU - USA das \10m Grundgesetz und vom V9r1rag von Lissabon geschOtzte kom
munale Se!bsrverwaltungsrechl gewahrt blel~en muss. HJerzu muss darauf hingewirkt wer
den, dass In das Abkommen sekrorspezj(jsche Ausnahmeregelungen für die gesamte kom
mun81e DSS6insvOI'"SOigf), inSbesondere die Wasse-Nersorgung ufid die Abwasserentsor
gung, aufgenommen Wf1rden. • 	 . 

Ergänzend fasste unser Vorstand in se\ne( Sitzung a~ 08.04.2014 zum TTIP den folgenden 
Beschluss: 

~ t, 	 Der Vorstand hlJlt die Forderung nach einer umfassenden Definition der kommunalen 
Daseinsvorsorge im ZUS8mmenha"9 mH dem Freihandefsabkommen EU - USA" f{ir 
n;cht zielfOhrend. VorzvgswOn:J;g jsr vielmellf eine hOtizontale Ausnahmeregelung fO r die 
gesamte kommunale DSSfI/nSVOf"SOf'ge und die Feststellung, dass jeder Mitgfiedstaat auf 
der Grundlage des Ver1rsgs r,oun Ussabon die DaseinsvorsOtge selbst definiert. Eine 

. A~'n9h:ne ~r .Public-ur.iIi(y-KJau~1 aus dem FreihanrJelsabkommen mit Kanada (CETA) 
wlfre ein Wlchllf}6r Schrift, reicht jedoch nicht aus. 

2. 	 ::~nv:;:~.c:;;::;~~~nd .vom. SachstancJ Kenntnis und bekrijhlgf seinen 

Der VOfSitzende des Bayerl.ct.en .Slädletags und Prilsi~nI des Deutschen Städtetags. 
OberbOrgermeister Or. Mal)" ha1 dte Hallung des St.adtetags mit folgenden WOrten auf den 
Pupkt gebracht. 

Zahlreiche Anfragen a.us anderen MitgNedstadlen, beispietsweise aus Dachau, Mühldorl a. 
Inn, P~u, TraUll~ oder Zkndorl, zeigen uns, dass das Thema die Kommunalpolittker 
t>:ewegt. Aus .den Stad!en München und NOmberg ist I.Ins bekann1, dass dort (Qr die Herbst
sitzungen Stadtralsresolutk>nen vorbereitet werden. ~tratsresoluttonen zu dieser Thema
tik. sind ko.:nmunal~echtlich zutaSSIg.. wenn sie so formutiert sind, dass der Ortlfehe 6ez.ug mit 
Bhde auf dte AuSWI~ungen der frel~ndel~abkommen auf die künftige korT\muna~ Aufga. 
beoerfOliung .(Oaselrl~~rsorge) deutlich Wird . Resolulionen Sind auch politisch sinnvoll, um 
den notwendigen politischen Druck auf die Verhandlungsführer bei der EU-Kommission und 
auch auf dte Europaabgeordneten aufrechtzuerhalten . 

Verfahrensm~m;g positiv ist, dass das BUndesmintsterium fOr Wirtschaft I.Ind Energie 3m 

2 1.05.2014 emen sogenannlen TTIP-Beiral eingesetz1 hat, in dem unser Vorsitzender, Hell 
Oberbürgermeister 01. Maly, als Prastdent des DeutSchen S1ädtetags vertreten tsl (Anlage 
5). 

Verfahrensmäßag ~itiv ist aUd'I.dte .iatsache. dass es zahlreiche Signale, insbesondere 
aus der Bundesregierung, gibt. dte den Schluss zulassen. es handle sK;h beim TI1P um ein 
g~ischt~ Abkommen.. Die ~echUk;he Folge ware. dass nach Abschluss der Verflandlungen 
e ine Zustimmung aller 28 nahonaien Parlamente notwend~ ist, um das Abkommen in Kraft 
tre~en lassen zu können. Damit ~~re sicher~3tetrt. dass das f.bkommen nicht sowsagen Im 
(re.an Raum schwebt, sondern einer endgültlQen parfamentarischen KontrOlle durch den 
Bundestag untertiegl . 

Wir binen um ye~ländnis, ~ass wir ~u de" im SI~lratsantrag der OOP F~aktion angespro
chenen AuSWirkungen auf die bäuef1lche landwirtSChaft keine Aussagen (reffen können. Wir 
gehen davon aus, dass hlef ebenfalls erhebliche Gefahren drohen. Um dies konkret feststel
len zu kön:'8n, wäre eine .Antrage ~im Bayerjsenen 8auemverband sinnvoll. . 

Der Bayerische und der OeU1sche Städtetag verlolgen dieses Thema wegen seiner Brisanz 
selbstverständlich weiter. Sollte die Stadt Weißenhom hierzu einen Beschluss oder eine Re
solulion fassen. wären wir tur eine Mineilung dankbar. 

Mit freundlichen GrOßen 

ß# 
Thomas Kostenbader 

Anlagen 
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1. 	 Einkitun,; 

Da :> derzeit zwischen du Europ.'iisdlnll IJnioll lind den USA yp.rhandeltc F'reihendelsabkommen 
TIIP (TronsoIJanlil,,: Trudt: Qnd lnVl..'slllu:nll'iJrlwfr:;J,jp) hili l'fIichl Ilur p.inc anhaltende politische 
KonlrovArse ausgelöst , sondern auch ......hlrAidlll NAt;hlsfra!,.~j\ aurgtlworfel1. So ist den Wissenschaft 
lichen Diensten irf den vergangrmon Wnt:!u'l1l w i('i lnrhr',11 rliu Fr:.tg~ gostellt worden. welche Kom· 
peten r..e n die Kommunalvcrtretungtlll im Hinhlick IInfguphllllll itlh!rlUllionale Freihandelsabkom
men haben. Dabei ging es ihsbesonnoro um dia Fn~!;Il. ob mul. W~)/I1l ja, in wulchcm Umfang sich 
die Kommun&lvenretu.tlgen mit don Frnlhulldolsi'lhkul1l1l1UU 1)(lftts.."wli und ciaZ\1 Ueschlüsse erlas
seI) dürfen. . 

Oi.es wird zum Anlass genollllllell. dio BClfoss Ulll;s- lllHI Bc.t:\(;hlll~ :lk(.)JIIpnlt:ll1. dllr Stadt· bzw. Ge
meinderäte sowie der Kreistago illl Ilillllliek HI,r Fruillt:lIIlI.JI~lIlJkoIIlIlIUlI l~tlllld stit7.1ich darzllstcllen. 

z . 	 Beschränkung der V~rbandlikompctlJnz der (;ulU(lludcHI ',uf AlIl)olt.'Scnheilcn der ördichen 
Gemeinschaft 

Den Gemeinden muss nach'Artikel 28 AI),~ülz 2 Snl.,. I (;rllll(.l~;mltll ". I(';(;1 des Rocht gewährleistet 
sein, alle Angelegenheiten dar örtlichen Cemoinl'dwft 1111 Rahmon dor Gcsel7.e in eigener Verant
wortung zu regeln . Damit wird die kommllnDlo Snlb.itvorwaltung im oigenen Wirkungskreis ga
ran.liert. Soweit diese reicht, sind die C{llIloilldnn ull'l.uständig (sog. Universalität des gemeind
lichen Wirkungskrei..sesl.' Diesc veTfasSulIRsrochtliche Garantie dcrr SeibstvcnNollllllg haI zu
gleich kornpetenzbegründende und kOll1ptllon.zbogronzende Wirkung gogcnüber den Gemeinden.' 

Die kompetenzbeg.ründende Wirku,~s oosieht darin. .dess Gemeinden die Befugnis hllb<m, neoon 
den ihnen eusdrücklich durch Gesetz zugewiesenen Aufgaben .such bislang unoosetzte Aurgaben 
~H.l!O ihrem Beroich aJl sich zu ziehen. "Unbe.set2te Aufgabe" bedQulet in lJiesom Zu~anllnonhan8. 
dO$s die betreffende Aufgabe bisher nicht einem andere~l Trägor öfTolillieher Verwllituilg (z. B. Bund 
odor l..<llld) durcb Gesetz zugewiesen iSI.)·Oarüber hinaus sind dio GcllleilllJen hl.'n:.-chligl . sich aus 
ihrer orlsbezogenen Sicht mit bestirrunten Fragen zu bcfaS!\P.II . Jio zwar undoren HohoitStragern zu
t;. lwiesen sind. aber spezifisch ortsbezogeue AuswirkunS(~11 auf die ErllXiigut11; gemeiudücher Auf
g;l oon höben.' 

KOlllpo!oll7.bcgrenzoud wirkt demgegonübcr. dass sich dir. Aufgalw.n (lud Fragen Ruf den komlllU
II nlon Wirkungskreis der Gemeinde beziehen m üssen. Das kOlllll1u llale Soluslvc.rwaltull.gsrecht 
dos (;·o'lIdgeset1.es gestallet danach dic' Befass ung der Gemeinden mit cinelll OOS1immtell Sachge
lJit1t lIL1r dann . wenn dieses zu den AI1&e.legeoheiten der örtlichen Gcmciuschilft sehört (Artikel 

VSI. M.~h(k . ill : MIlJ'ndDilrig, 0::. 72. Ergiio:wTl8sllufomng 2014 (KOffiOl<:nlierliog 67. Erxlin:wnssliof~l"g 
2012). Art;kd l8 AUs"I1- 2. R<lOrlnnffimCf (Rn.) 50 . 

Vf.;I. Ni(;rll~m;. 111: S;,du:.GC. 7 ...... nllSc ZOI~. Arlikcl 26. Kn. J5 

OVedGJ.:: 7~. 12 7 {14 7): fWer.......cE 87,2211 (230). 
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, 28 Absal~ 2 Salz I GGP DIese hai diiS' ßllt\desverfassungsgerichl <BVerfG) im Rastede·Beschluss 
von 1968 definiert als "diejenigen Bedürfnisse und Interessen, die in dor örtlichen ~meinschafl ' 
wUl:zoln oder auf sie eillen spezifischen Bezug haben. die also den Gemeindeeinwohnern ge
rade als solchen gemeinsam'sind. illdem sie das Zusammenleben und -wohnen der Menschen in 
der (politischen) Geml:l'inde betreflen".6 

Sämtliche Maßnahmen de~ Gemeinde mtissen sich in dem so kbgesleckten Rahmen halten. Sie 
müssen daher- eilten spezifischen örtlichen Bezu& haben. D~r G(~meinde kommt keine Kompetenz 
zur Befassung mit aUgemeinpolilischen Angelegenheiten zu .' Maßnahmen, die über den bezeich
neten· Bereich der Angelegenheiten der orllichen Gemeinschaft hinausGehen, sind rccht$widrig, 
da es an der gemei.ndlichen Zustätldigkeil fehlt. e 

Diesen den Gemeinden durch das Grundgesetz geselzten Grenzen ihrer Verb.·mdskulO(>Ctel\z muss 
auch der Gemeinderat (bzw. die anderweitig bezeichnete Kommunaivertretung) als kommunales 
I-Iauptverwaltungsorgan Rechnung tragen. Der Gemeinderat ist. obwohl gelegentli ch so bezeich
net, kcin Parlament, sondern Verv.·ahungsorgan. Er handelt hoheitlicb und bedarf hierzu einer 
Rechlsgolndlage.o Diese findet sich in den jeweiligen Gemeindeordnungen der Länder, ist aber 
slets an die verfassungsrechtliche Grenze der Anßelegenheiten der örtlicheu Cemeinschaft gebun
den, Wird diese überschritten, ist das Handeln des Gemeinderates kornpetf:tt7 .. und damit rechts
·widrig. 

Das Erf~rdernis einer Rechlsgrundlage gilt auch !Ur symbolische Entschließungen sowie für die 
bloße Befassung (z.B. Befasstlng mil einer Alomwaffenstalionierung in Deutschlond und Erklä
ruog des &'meindegebiets zur "atomwaffen.fTeien Zone") . ID Auch appell.live Stellungnahmen 
des Gemeinderates müsse'o daher .,in spezifischer. Weise ortsbezogen" soin, da anderenfalls keine 
Rechtsgrundlage bestehl. lI Die Tatsache. dass der Genleinder<lt nur für dia eigene Gemeinde 
spricht, genügt dem Anspruch spezifischer Ortsbezoeeoheit nicht. Andernfalls kön't1te sich die 
Gemeinde mit jedem landes- oder bundespolitischoll Thema befassen. nas in irgondeirier Weise
gegebenenfaUs auch nur mittelbar - die Gemeindo betrifft od~r in Zukunft betreffen könnte, so 
dass die Begrenzung der Zuständigkeit auf die An~elegenheiton der örtlichen Gemeinschaft leer 
liefe. 'l Bei überörtlichen Angelegenheiten kano ein spezifischer Ortsbezug dann anzunehmen 
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sein. wenn diese sich gerade und in besonderer. also sich vOll anderen Gemeinden unlorsr. h(!id(!lt· 
der Weise auf die fragliche Gomeinde auswirlc.on. Äußerungon. die den Charakter aUPicmcinpoliti
scher Stellungnah.men haben oder den Anschein solcher Stellungnahmen orwecb:n. sind nnch 
der Recht sprechung des Bundesverwaltungsgerichts in jedem Fall unzulässig. '.i 

Diese Grundsätze zur Reidlweite der Kompetenzen der Kommullalvertrelungen entst;Ul1men ~iller 
Reihe von Entscheidungen des BundcsverwaHufl8sgerichts (ßVorwC) aus dem Jahr 19HU, die alst) 
kur"Z nach dem Rastede-Beschluss des Bunde.sverfassungsger~chl s ergangen sind, Das ßundcsvcr· 

. waltungsgerichl halle zu entscheiden. ob si"ch Beschlüsse von Kommunalvertretungen, die vor 
dem politischen Hintergrund der Nachrüstungsdebatte Anfang der 1960er Jahre gefasst worden 
waren. im Rahmen der gemeindlichen Zuständigkeit hielten , Das Bundesverwaltllllgsgericht 
schloss sich der durch das Bundesverfassungsgericht im Rastede-Beschluss getroffenen Defilli· 
lion der Angelegenheilen der örtlichen Gemeinschaft an und prazisierte hiervon ausgehend den 
Handlungsspielraum der Kommunalverlretuugen. 1t Im konkreten Fall entscbied es , dass die Er
klärung eines Gemeindegebiets zur "atomwaffenfreien Zone" durch die GemeindevertTetullg die 
Grenzen dos kommunalen Selbstverwaltungsrechts der Gemeinde überschreite. Der Beschluss 
sei zwar äußerlich auf das Stadtgebiet bezogen, bringe aber io der Sache eine politische Ableh
nUltg der durch den Bund beschlossenen.Bewaffnung Z\lln Ausdruck . ' ~ Als. vom komlnunalon 
Selbstverwaltungsrecht umfass.1 eracbtete das Bundesverwaltungsgericht dagegen einen Be
schluss einer Gemeindevertretung, der sich lediglich zu eitler etwaigen Alomwaffenstationi~ruliA 
im öt1licben Umfeld der Gemeinde äußerte und koine allgemeinpolitische AUSSAge enthiAl1. '" F.itt 
spezifischer Ortsbezug lag in.,soweit vor. 

3. Folgen im Hinblick auf die Befassung mit den Freihandelsabkommen 

Unabhängig VOll der Frage, welche staatliche bzw. europäische Ebone für den Abschluss der AU
planten Freihande~sabkommen zuständig ist, stellen dieso nach den dargestellten GrundsÖlull 
keine An&elegenheiten der örtlichen Gemeina.chaft; im Sinne des Artikel 2.6 Absatz 2 S.,IZ 1 ce 
dar. Zwar mögen die Abkommell- unler Umständcn auch erhebliche - Auswirkungen "'uf die 
Wahrnehmung kommunaler Aufgaben haben. Dies macht die Freihandelsabkommen aber nichl zu 
'Angelegenheiten der örtlichen Gemeinschaft. Dann maßgoblich ist nicbt. ob die Regelungt!1l dAS AIJ.. 
kommens Auswirkungen auf gemeindliche Belange haoon. Für die Abkommon ebenso wie allgo' 
mein für bundes- oder landesgewtzlicho Rogolungol1 gill, dass die kommunale ZuständiGkoit ~r"t 
dann e~ffoet ist. wenn ein spe:r.ißschor RC7.~ zu.. öt1lichen Gemeinschaft besteht. Es ist lIi"hl 
en>ichtlich, dass die FreihaudclsnhkolltlllOIl ~tilOlIlttl Gemcindcn im Vergloich 7.U .anneren (~. 
meinden in herausgehobener Wt~isll lind dmllit spozJßsl:h ol'tsbezogen betnif~n, Oie Regelung.ll! 
geplanter FreihaudelsabkomlOon t:,~iltm ill1 S"II:t.IUl BUlldesGehiat lind haben damit Bezug 7.11 ;"1114111 

C.omeinden. 
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Die Verbandskompeleoz deJ Gell\ei.nden erstrec:kl ~ich daher nicht auf eine poliliscbc Befassung 
mil den Freihandelsabkommen. Dies haI zur Folge, dass Auch der Gemeinderat 81s VeIWahungsor
gau der Gemeinde illSoweit weder Beschlüsse ~n, noch sich übe..haupt in politischer Hinsidrt 
mit den Abkommen befa:!>SCn duf. Schon die ·Dcfassunf.\ als solche, d .h . schon die Erörterung des 
Themas. auch wenll danach kein BeschJuss dazu gt~f(ls.sr wird, wäro unzulässig. 

iulässig ware eine Befassung hingegen, w.enn dif:se nieltl d/!r politisc!101l Eröl1erung der Ab
. 	kommen. sondern etwaigcn Enbcheidunseo gilt ..die als ft\ltp. VUIl FreihondAI~R:bkorllmen auf dem 

Gebiet der kommunalen Aufgabellwahmehm.ung zu lreffen sind. Letztlich geht es hierbei allein 
darum, dH~ Art und Weise der Wahmehmung kornmunaler SelbslverwaltungsaulBaben an die 
enlspreche1\den Re<;htsÄnderungen anzupassen. Dies ist von der gel.neilldlichen Zuständigkeit 
selbstverställdlich ltOlfa~l . Die Kommtlnalvertrelung hat bei eiuer derartigeil Oefassung aber nicht 
die- Kompetenz, ihre politische Auffassung zu einer bevorstehenden oder erfolgten Recht~ände
rung kundzutun. Nach der Rechtsprechung dos Bundesverwaltungsgerichts sind bereits Auße· 
rungen. die den Atlschein allgemeu\politischer Str.:llungnahmCl\ erwecken, unwlässiS·17 Daher 
erscheint el; uur schwor vorstellba.r, dass sich niv KUIl1n1un.alvertretungen im Rahmen ihrer Kom
petenzen schon vor der Verabscbiedung dor F~ih"'ltdelsabkommen mit kommunalen Anpassun
gen befassen dü·rfen. die e(stllach der Verab...chiedllltR tier Abkommen moglichet"weise nO.lwen

. dig werden. 

Im Hinblick auf die'Scllkndlung von An1rägen zu.. Tagesordnung, die außc(halb (lur gomeindlichen 
Zustatldigkeit liegen. gilt folgende Verfahrensweise: Das Kommunalrecht einigcr Unndeslä.n<,ier 
regelt ausdrücklic:h. dass nur solche VerhandluJlgsgegenslande auf die Tagesordnung gesetzt 
werden dürfen, die zum Aufgabengebiet des Gemeinderates bzw. der Gemeinrlo I;0hören (so etwa 
§ 34 Absatz J Satz 5 Ge'meindeordnung für Baden·Würuemherg: § S6 AI?sOlz 1 Hessische <rlI:
meindeordn.lJng). Der ßürgoflnei.ster (oder sonstige Vorsitzende des (;(~meiltd():;r:lt~s) hat in die
-sen Fallen ein materielles Vorprüfungsrecht im Hinblick auf die Vei"bal\ti s · uild Organkompc 
teuz und eine korrespondierende Vorprüfungspnicht. 

In Ländern, in denen eine solche Regelung nicht besteht, verudllt die Redllsprechunc ein sol
ches mCltcrielles Vorprüfungsrecht des ~ürgemleisters.le Er muS:.'> Oer.lltungss;lt!gonsltinde. wenn sie 
in Erfüllung der kommwlalrechtlichell Q\loren VOll den R.llsHlilglied~rn beantragt werden, daher 
auf die Tagesordnung setzen. Mangels Befassungskompp.l(wz bl der C!lll\I ~ incltlral ".ur Vermeidung 
rechtswidrigen Handeins aber verpflichlet. einen von Jer VorIHlndskl1nqll·:lCIl7. nicht gedecklen 
Tagesorduungspunkl nach Eröffnung der Gemeindcr;)tssitzt!llj!, VOll deI" T,,~e...ordnung abzuset
zen .,a 

11 BVerwGE 117, 228 (2J5) 

18 So I:IWa O~ycl"I~cber VCH. Beschhtss Ifom 2Q. OKl~r 2ell - 4 es 11 1927 - . j"l"i ~. 

19 Vg!. ~lIch $Iiidle- und Gcmeindobnod Nordrhein·Weslfa!on. Millellung GS!lf2014 vom 7. November 2014:abmf

:'1:kl~jl ll.~ ;i>~,!::=:~'kr!1:)~;:lln~;~\1;:~~=;w:;!;i;:;t.11~!~~~;~:;~(;~~~~;;::~~~;1(~:~~ 
lel.~ IIt1JgC:nlf(:n <Im 11 FcbrulU" 2015). 

Seit\! eWillSol'"lOChil(IJicbe Dienste Infobrief 
WDJ-J.OOO 0351tS 

q. Rechtslage im Hinblick auf die K~istate 

Im Gegensatz 'zu den GeIßeinden haben Landkreise als Gemei.ndeverbÄtHlo im SinllE) des t\rli 
kel 28 Absatz 2 Satz 2 ce keinen originären verf8'ssungsrechtlich zugewinsntltHt AuftLlhenbc
reich. Artikel 28 Absatz 2 Satz 2 ce gewährleistet ihnen zwar ebenso wif! don C1.,tU!inderi das 
Selbslverwaltungsrechl. Dieses kÖnJlen sie aber nu"r .,im Rahmen ihres gesct7.lidl~n Au[g;JIhenbe· 
reiches" ausüben. Anders aJs bei den Gemeinden beschreibt das Grundgesetz dp.n Aufgkhmlbc· 
stand also nicht .selbst, sondern ubeuntwortet dies dom Geselz.geber, der den !...alldk.rAison - um 
deren verfassungsrechtliches Selbstverwaltungsrccht nicht zu konterkarioren - allArdings eil~n 
Mindestbestand an kreiskommunnlcn Aufgaben des eigenen Wi..kungskrcises zuwoiSün IIlUS.<;.'P 

Ebenso wie fur die Gemeinderäte eill auch ror nip. Kreistage. die Verwaltungsorgane der !...ami· 
kreise und keine Parlamente sind, dass ctorOlI Orgfltlkompetenl. nich\ wei.~er reichen kann al~ 
die Verbands kompetenz dor Soll)1jtverwoHutl(!,s~örperschaft, der sie angehoren. Das bP-deulat, 
dass sich der Kreislag nur mil ~ol<;hAn t\ilgoh}f.Col1heitllll ht.!ra~sen darf. die den l.andk.roil;~n durch 
Gesetz z:ug~wiesen sind. 1m .lill!Jlit;k flilf nell Abl't:ltlutl..<1 von Frciballdelsabkommen fiudell sicl1 
keine gesetzlichen Allrg!ll)f:lt1ztlwui~lll1selt an (~iI1 hlilldkrtll:-;41. . 

S. fazit 

Weder den Gelneiuderci.tell IIOdl don Kreislagtm stehon lJ(lfa~!'uI1S~' oder ßeschlusskompetenzen iJlt 
Hilrbliok auf elne 'politischo t::rörturung oder Bewertung dAr geplimWn Freihandelsabkommon ).tl. 

(gez. Dr. Dierk Wahlen) 
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